
		  www.frsh.de · Der Schlepper Nr. 57/58 · 12/2011 · 83 

		  Diskriminierung

nesischen Personenstandsregister geführt 
und in Beirut registriert sind.

Inzwischen liegt eine aktuelle 
Entscheidung des Landgerichts 
Bückeburg vom 13. September 2011 
im Strafverfahren gegen einen im tür-
kischen Register als Onkel von Ahmed 
geführten Mann vor. Unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die Zeugenaussage 
sowie den Reisebericht eines Mitarbeiters 
der Hildesheimer Ausländerbehörde aus 
dem Jahr 2001 stellt das Landgericht fest, 
dass

Einträge in türkische Personalregister •	
auch von Dritten (z.B. Schulleitern) 
vorgenommen wurden,
viele Personen offiziell gemeldet sind, •	
die gar nicht in der Türkei gelebt 
haben,
selbst Kinder in der Türkei registriert •	
wurden, die in Deutschland geboren 
sind,
das türkische Personenregister nicht •	
verlässlich ist,
der Vorwurf der „Identitäts•	
täuschung“ daher unberechtigt und 

eine türkische Staatsangehörigkeit 
nicht gegeben sei. 

Den daraufhin gestellten neuen Antrag 
an den Landkreis auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis an Ahmed Siala 
lehnte der Landkreis Ende Oktober 
2011 erneut ab. Auf 11 Seiten führte der 
Landkreis in einer Presseerklärung vom 
20.10.2011 aus, warum er trotz der o.g. 
Fakten an der Annahme einer türkischen 
Staatsangehörigkeit festhält (freilich 
ohne den infamen Täuschungsvorwurf 
zu wiederholen), und warum ein 
Aufenthaltsrecht nicht erteilt werden 
könne. Auf die eigentlich entscheidende 
Frage aber gibt der Landkreis keine 
Antwort: Was hat Ahmed Siala mit der 
Türkei zu tun? Er hat dort nie gelebt, er 
hat das Land nie betreten. 

10 Jahre Vertreibungspolitik

Mit dem Verweis von Ahmed Siala 
auf das angebliche Herkunftsland 
seiner Großeltern verfolgt der 
Landkreis seit nunmehr zehn Jahren 

eine Vertreibungspolitik, die völkisch-
rassistische Züge trägt und nach men-
schenrechtlichen Maßstäben inakzep-
tabel und verurteilungswürdig ist. Die 
Hauptleidtragende in diesem unerträg-
lichen Drama ist Gazale Salame, die nach 
der Bekanntgabe der erneuten negativen 
Entscheidung vollkommen zusammen-
gebrochen ist. Die Verantwortlichen 
im Landkreis Hildesheim, die die 
Abschiebung von Gazale im Jahr 2005 
angeordnet haben, sind bis heute in ihren 
Funktionen. Sie werden vom Landrat und 
dem niedersächsischen Innenministerium 
politisch gedeckt und führen ein 
Rückzugsgefecht um jeden Meter. Der 
Landrat selbst ist unerbittlich. Es ist nicht 
zu erwarten, dass er beim Tranchieren 
der Gänseleber über den eigentlichen 
Sinn des Weihnachtsfestes nachdenken 
und sich zu menschlichen Entscheidungen 
durchringen wird. Der politische Fall 
Gazale Salame geht also in die nächste 
Runde.
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